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Empfehlung des SVP für ein COVID-19-
gerechtes Verhalten im Hafen per 1. Juni 2020 

 
Diese Verhaltensregelungen und Empfehlungen basieren auf den per 1. Juni 2020 gelockerten 
Covid-19 Regelungen der Bundesregierung und den vom OeSV verlautbarten 
Sicherheitsmaßnahmen für Segelvereine, Version 3.1 vom 29. Mai 2020 und wurden mit dem 
Hafenbetreiber (PTF) abgestimmt.  

 
EIGENVERANTWORTUNG 

Falls Sie oder jemanden in Ihrer Familie Covid-19 oder ähnliche Symptome aufweist, ist der 
Besuch des Hafengeländes bis zur Klärung zu unterlassen. 

 
BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN 

Sämtliche behördlichen Vorschriften bzw. Empfehlungen wie z.B. Mindestabstand, Hände 
waschen bzw. Desinfektion, Mund-Nasen-Schutz in besonderen Situationen, gelten selbst-
verständlich auch im Hafengelände und am Trockenliegeplatz. 
Es gilt weiterhin folgendes Grundprinzip: Wenn ein Mindestabstand von 1 m nicht eingehalten 
werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
MINDESTABSTAND besonders am STEG 

Im gesamten Hafengelände ist der Mindestabstand von 1 m einzuhalten. Um den Mindestabstand 
zu gewährleisten, ist beim Betreten der Hauptstege darauf zu achten, dass eine Begegnung 
am Steg unterbleiben kann, eventuell auf einen Seitensteg ausweichen!  
Wer darüber hinaus zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz trägt, schützt die anderen Mieter.  

 
DIE SVP-HÜTTE 

Die SVP-Hütte darf nur unter Einhaltung des Mindestabstandes (1m) für kurze Zeit betreten 
werden. Mehr als 4 Personen dürfen nicht gleichzeitig in der SVP-Hütte sein. Bei Tätigkeiten in 
der SVP-Hütte und im Schankbereich ist weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
GETRÄNKEAUSSCHANK 

Für den Getränkeausschank (Selbstbedienung nur für SVP-Mitglieder) gibt es dazu folgende 
Regelungen: 
a) Vor der Selbstbedienung im Eisschrank, Gläserregal etc. sind die Hände mit dem bereit- 
    gestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren.  
b) Der Bereich hinter der Schank darf nur von einer Person und mit Mund-Nasen-Schutz betreten  
    werden. 
c) An der Schank ist das Stehen bzw. das Trinken nicht erlaubt! 
d) Das Trinken (glasweise oder Flasche) ist ausschließlich im Freien gestattet. 
e) Gläser bitte in den Geschirrspülkorb geben und den Geschirrspüler je nach Wissen und  
    Möglichkeit aufdrehen. Gläser nur mit Handschuhen oder gereinigten Händen ins Regal geben. 
f) Wir empfehlen nach Möglichkeit aus der Flasche, mit Trinkhalmen oder aus Plastikbecher zu  
    trinken. 
g) Bitte Geld genau in die Spendenbox werfen. Wechselgeld könnte infiziert sein.  



     
                                          SITZGELEGENHEITEN IM FREIEN 
Tische und Bänke sind mit größerem Abstand (mindestens 1 Meter oder mehr) im Freien 
aufgestellt, damit genügend Sitzgelegenheiten mit größtmöglicher Abstandswahrung vorhanden 
sind. Pro Tisch maximal 4 Personen (+ Kinder), oder mehr, falls „aus einem Haushalt“. Auch am 
Stammtisch ist weiterhin ein Sicherheitsabstand von 1 m einzuhalten.! 
 

KRANBETRIEB 
Jeder Kranbetrieb ist zeitlich mit unserem Hafenwart Peter Frankl, Tel. 0676 4005109 
abzustimmen. Bitte hier den Mindestabstand zu Peter auf 2 Meter zu vergrößern bzw. eine 
Schutzmaske tragen, wir haben nur einen Hafenmeister! 
Bitte den Aufenthalt am Kranplatz und am Waschplatz möglichst kurz halten und Bootsanhänger 
rasch entfernen. 
 

SANITÄRE ANLAGEN 
Die sanitären Anlagen dürfen nur einzeln betreten werden. Bitte nach Gebrauch die seitens der 
PTF bereitgestellte Flächendesinfektion benützen. Ebenfalls auf intensive Hände-Reinigung nicht 
vergessen. 

SICHERHEIT AN BORD 
Wir empfehlen Ausfahrten mit den Booten nur bei gesicherter Witterungsanlage, da derzeit das 
SVP-Regattaboot nur eingeschränkt zur Verfügung steht. 
Beim Segeln/Bootfahrten ist der Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten. Da dies jedoch 
meistens nicht möglich ist, sollte ein Mund-Nasen-Schutz verwendet werden. Im Übrigen 
empfehlen wir, Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutz im Boot bereit zu halten. 
Händedesinfektionsmittel stehen in der SVP-Hütte um € 15,- zur Entnahme bereit (Fragen 
Sie den Hafenwart). 
 

BESUCH ANDERER VEREINE/YACHTCLUBS AM SEE 
Da einige Clubs bis auf weiteres das gegenseitige Gastrecht aussetzen, empfehlen wir 
diesbezüglich vor Anfahrt, beim Club nachzufragen. 
 

SONSTIGE EMPFEHLUNGEN 
Es empfiehlt sich, beim Hantieren an von mehreren Personen benutzten Dingen (Türschnallen, 
Takelmast, Elektroverteiler am Steg) Einweghandschuhe zu benützen, und nachher die Hände 
waschen oder desinfizieren. 

 
TROCKENLIEGEPLATZ 

Beachtet auch beim Slippen der Boote auf den bei der Sportausübung geltenden 
Sicherheitsabstand von 2 Meter zwischen haushaltsfremden Personen. 
 

Als Vorstand des SVP danken wir allen, die sich in der letzten Zeit an diese Empfehlungen 
gehalten haben und weiterhin dazu beitragen, das Risiko einer Infektion im Hafen zu 
minimieren! 
 
Für den Vorstand des SVP      Podersdorf, 04. Juni 2020 
 


